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Lohnte nach Fuchs (  965), Laufs (1973X Reıter un Budzik (1988)
1Ur diejenıgen utoren CHNNCIL, die 1n etzter eıt Monographien Augustıins

Friedenslehre vorgelegt haben, und die große ahl VO utoren Sal nıcht Z erwähnen,
die mıiıt seinem Friedensbegrifft zusammenhängende konkrete ethische Fragestellungen
behandelten noch eiınmal Augustins Friedenslehre darzustellen? Die Frage stellt sıch
insbesondere 1m Blick auf Stanıslaw Budzık, der Augustıns Friedenslehre umzfTfassen! be-
handelt und seıne Untersuchung hnlich angelegt hat W1€ der Autor der vorliegenden
Arbeit (vgl Doctor pacıs. Theologıe des Friedens bel Augustinus, Innsbruck/Wien
1988, 417 5.) Ic enke, lohnte sıch, enn be1 allen Gemeinsamkeiten o1ibt N 1n der
Anlage, 1n der Durchführung, 1n der Zielsetzung und 1mM Ergebnis doch einıge Dıtteren-
Z

Was die Anlage der Arbeit angeht, unterscheidet Budzik fünf ‚Themenkreise‘ (e1-
11C  - ontologischen, anthropologischen/soteriologischen, ekklesiologischen, politischen,
eschatologischen), 1n denen Augustins Friedenslehre 1m Hınblick autf eiıne Gesamtdar-
stellung rhoben wiıird Weissenberg dagegen „erklärt, deutet und enttaltet“ Au-
SUSt1Ns „friedensethisch relevante Außerungen und Darlegungen“ 1111 Ontext VO:
nächst hjer „theologischen Hauptfeldern“ dem der Soteriologıe un!| Anthropologie,
dem der Gottes-, Selbst- und Nächstenliebe, dem der cıvıtas-Lehre, dem der heilsge-
schichtlichen Sıcht des Augustinus.

In der Durchführung seıner Arbeıt geht erheblich methodischer VOor als Budzik.
es der gEeENANNLEN 1er Hauptka 1St seıinerseıts 1n 1ler „Teile“ bzw. iıdentische Frage-
stellungen unterteılt. Der Te1 1st der jeweıls lehrmäßigen Grundlage gewidmet, der
Zzweıte dem Zusammenhang dieser Grundlage miıt Augustins Aussagen ZUr!r Friedens-
ethık, der dritte den direkt normatıven Implikationen derselben, der vierte den CENISPCE-
henden Aspekten der Praxıs des Bischots. Wlustrieren WIr die angedeutete Vorgehens-
weılse für das „Die augustinısche Friedenslehre 1mM soteri1ologischen un! anthropologi-
schen Oontext“ überschriebene Hauptkapıtel! Der „ Teil“ betafßt sıch 1er mi1t
der ‚erbsünden- und gnadentheologischen Verständnisgrundlegung des ethıschen Frie-
densbegriffs Augustinus der Zzweıte arbeitet die „allgemeınen Zusammenhänge der
soteriologischen un! anthropologischen Lehrinhalte Augustinus’ mıiıt seınen Aussagen

Krieg un: Frieden un der Gewaltfrage“ heraus, der dritte geht auf die „normatıven
Implikationen der soteriologischen und anthropologischen Lehrinhalte Augustinus’ 1mM
Blick auf triıedensethisch relevantes Handeln aut priıvater und staatlıcher Ebene SOWI1e
Augustinus’ ‚Lehre‘ VO ‚gerechten Kr1eg.- eın, der vierte enthält „Betrachtungen e1N1-
SCI entsprechender Aspekte der Praxıs des Bischots VO Hıppo". Der „ Teıl“ sel-
nerseılts, „dıe erbsünden- un! gynadentheologische Grundlegung“, behandelt tfolgende
Unterpunkte: Die WUr= bzw. Erbsünde als Ursache des Unfriedens, die Sünde 1m
Ontext des ordo, Heılung und Frieden durch Christus, Freiheit der Gnade? Nen-
He  . WIT, einen Eindruck VO dem außerst systematischen Autbau der Arbeit gCc-
ben, uch noch die Gliederung des ersten Unterpunktes „Die Ur- bzw. Erbsünde als Ur-
sache des Unfriedens“: Der Friede des ersten Menschen bei ott VOTLT der Ursünde,
Wesen und Straffolgen der r bzw. Erbsünde.

Di1e beiden Arbeıten unterscheiden sıch uch iın der Zielsetzung und 1m Ergebnis.
Budzık kommt offensichtlich sehr darauf vermeıden, Augustıns Friedenslehre
gewaltsam systematısıeren, und attestiert 1ın der Zusammenfassung der Ergebnisse
Augustinus dementsprechend, se1l ıhm nıcht gelungen, die 1n seiınem Denken aNDC-
legte Spannung zwıischen Ontologie un: Heilsgeschichte wiıirklıchem Ausgleich
bringen, un! seılen 1n seıner Friedenslehre „auf Schritt un: Irıtt“ „Ambivalenzen“
und „zahlreiche Schwankungen“ beobachten Budzık, 386) Demgegenüber hat
sıch geradezu A 1e] gesetzt „prüfen, inwıetern 1m Ontext der verschie-
denen Untersuchungstfelder nıcht tieterreichende und mehr gemeınsame und einheit-
lıche Kern unkte SOWI1e Prinzıpien ex1istieren als VO Budzık 1m Verlauf un! Ergebnis
seıner Beo achtungen Wahrgenommen und herausgearbeıtet“ Wll'd (36), ferner „hın

134



BIBLISCHE UN HISTORISCHE THEOLOGIE

terfragen, ob 65 sıch be1 en Aspekten, die VO Budzik 1n der augustinıschen Friedens-
lehre als ‚Inkonsequenzen‘ dargestellt werden, überhaupt wirklich solche handelt“
(ebd.)

Wır beschränken Uu115s, W ds die dreı übrigen Hauptkap. der vorliegenden ntersu-
chung angeht, arauf, die jeweiligen Kapitelüberschriften anzugeben. S1e lauten: „Die
Gottes-, Selbst- und Nächstenliebe als Grundpfeıiler der augustinischen Friedenslehre“,
„Dıie augustinische Friedenslehre 1mM Horıizont der civiıtas-Lehre un:! des Verhältnisses
des irdıschen ZzUu hıimmlischen Frieden“ un! „Die Friedenslehre Augustinus’ VOL dem
Hintergrund einıger Aspekte seıner provıdentiellen und heilsgeschichtlichen Sichtweise
menschlicher Geschichte“. Die Kapıtelüberschriften lassen ahnen, welche außerordent-
liche Fülle VO Einzelthemen als Rahmen und Horıizont der Friedenslehre Augustıins
Z Sprache kommen. Dieselben werden 11U nıcht aus schon vorliegender Literatur
teriert, sondern SOZUSaCH jeweıls A PTODICS fraıs“ erarbeıtet! Von daher 1St dıe vorhe-
gende Studie nıcht 11UT VO Interesse tfür Leser, dıe sıch über Augustins Friedenslehre 1N-
tormieren wollen, sondern darüber hınaus uch für solche, die über der1 Stand

VO Augustins Erbsünden- und Gnadenlehre, seıne Ansıchten über Freiheıit und
Prädestination, über Gottes-, Selbst- und Nächstenliebe, über dıe C(1U1LAS det, C1U1LLAS dia-
bolı und C1U1LLAS Lerrend, se1n Verständnıiıs der providentia divina und seıne Geschichts-
theologie Intormatiıonen suchen.

Wır haben in UNseT CII UÜberblick über den Hauptinhalt der Untersuchung das letzte
Hauptkap. och nıcht erwähnt. Es steht 1n der Dıisposıtion des erft.s auf gleicher log1-
scher Ebene W1€e die vorausgegangeNeN vier anderen. Es lautet: „Augustinus’ Umgang
MI1t dem Donatistenkonflikt und seıne Rechtfertigung der staatlıchen Zwangsmafsnah-
men“. Die Plazıerung dieser brisanten Problematik den Schlufß der Arbeıt könnte,
w1e der Autor selbst vermerkt, Anlafß eiınem doppelten Mifsverständnis geben, ent-
weder da{ß I1a  - S1€e als dıe Quintessenz der Augustinischen Friedenslehre betrachtet
oder, umgekehrt, als bloßen Annex derselben. Beides ware talsch. Reın pragmatische
Gründe haben dieser Sonderbehandlung veranla{fist. Es gerade be1 dieser
Problematik eıne Zerstückelung vermeıden und ıne besonders „breite Erarbeitung
aller friedensethisch relevanten theologischen Grundlagen 1m Denken des Kırchenva-
ters  D notwendig. Dıieses AaUus der Systematık der übrıgen Kap ausgegliederte
Schlußkap. hat folgenden Autbau Eckpunkte des donatistischen Schismas un der
Entwicklung des Umgangs Augustinus’ mMI1t demselben, die Rechtfertigung der at-
lıchen coercıt1ıo0 die Donatisten. Verft. erweıst sıch 1n diesem heiklen Schlufßkap.
wWw1e auch ın den 1er vorausgegange hNCHh als exzellenten Kenner nıcht 1LL1UT der einschlägi-
SCH Quellentexte, sondern uch der ımmensen Sekundärliteratur diesem Thema Er
referiert die 1abweichenden Positionen übersichtlich un! tair, äfßt sıch durch Ss1e ber
nıcht VO seiıner eıgenen Posıtion abbringen. Gegenüber Autoren, die in Augustinus den
geistıgen Vater der Inquısıtion sehen, arbeitet zunächst eın historisches Verständnıis
der Posıtion des Kırchenvaters heraus, bringt Iso gewissermaisen ‚mildernde Um-
stände‘ tür seın compelle ıntrare Z Sprache, übt ber ann uch entschiedene Kritik:
„Aus heutiger Sıcht kann un mu{ß INa  a} sicherlich mıiıt u Gründen Kritik dem
Handlungsrahmen üben, den d€l‘ Bischot VO  . Hıppo eıner für ıhn genuınen Liebe ein-
raumt, weıl dieser Rahmen die Religions- und Gewissenstfreiheit verletzt. Dıie Ursache
tfür diese Grenzüberschreitung eınes 1n den Augen des Bischots noch legıtiımen und VOo
der Liebe motivierten Handelns liegt in der augustinischen TIrennung VO ‚ınnerer‘ und
‚äußerer‘ (Wahl-)FreiheitBIBLISCHE UND HISTORISCHE THEOLOGIE  terfragen, ob es sich bei den Aspekten, die von Budzik in der augustinischen Friedens-  lehre als ‚Inkonsequenzen‘ dargestellt werden, überhaupt wirklich um solche handelt“  (ebd.).  Wir beschränken uns, was die drei übrigen Hauptkap. der vorliegenden Untersu-  chung angeht, darauf, die jeweiligen Kapitelüberschriften anzugeben. Sie lauten: „Die  Gottes-, Selbst- und Nächstenliebe als Grundpfeiler der augustinischen Friedenslehre“,  „Die augustinische Friedenslehre im Horizont der civitas-Lehre und des Verhältnisses  des irdischen zum himmlischen Frieden“ und „Die Friedenslehre Augustinus’ vor dem  Hintergrund einiger Aspekte seiner providentiellen und heilsgeschichtlichen Sichtweise  menschlicher Geschichte“. Die Kapitelüberschriften lassen ahnen, welche außerordent-  liche Fülle von Einzelthemen als Rahmen und Horizont der Friedenslehre Augustins  zur Sprache kommen. Dieselben werden nun nicht aus schon vorliegender Literatur re-  feriert, sondern sozusagen jeweils „ä propres frais“ erarbeitet! Von daher ist die vorlie-  gende Studie nicht nur von Interesse für Leser, die sich über Augustins Friedenslehre in-  formieren wollen, sondern darüber hinaus auch für solche, die über den neuesten Stand  z. B. von Augustins Erbsünden- und Gnadenlehre, seine Ansichten über Freiheit und  Prädestination, über Gottes-, Selbst- und Nächstenliebe, über die civitas dei, civitas dia-  boli und civitas terrena, sein Verständnis der providentia divina und seine Geschichts-  theologie Informationen suchen.  Wir haben in unserem Überblick über den Hauptinhalt der Untersuchung das letzte  Hauptkap. noch nicht erwähnt. Es steht in der Disposition des Verf.s auf gleicher logi-  scher Ebene wie die vorausgegangenen vier anderen. Es lautet: „Augustinus’ Umgang  mit dem Donatistenkonflikt und seine Rechtfertigung der staatlichen Zwangsmaßnah-  men“. Die Plazierung dieser brisanten Problematik an den Schluß der Arbeit könnte,  wie der Autor selbst vermerkt, Anlaß zu einem doppelten Mißverständnis geben, ent-  weder daß man sie als die Quintessenz der Augustinischen Friedenslehre betrachtet  oder, umgekehrt, als bloßen Annex derselben. Beides wäre falsch. Rein pragmatische  Gründe haben W. zu dieser Sonderbehandlung veranlaßt. Es waren gerade bei dieser  Problematik eine Zerstückelung zu vermeiden und eine besonders „breite Erarbeitung  aller friedensethisch relevanten theologischen Grundlagen im Denken des Kirchenva-  ters“ (462) notwendig. Dieses aus der Systematik der übrigen Kap. ausgegliederte  Schlußkap. hat folgenden Aufbau: 1. Eckpunkte des donatistischen Schismas und der  Entwicklung des Umgangs Augustinus’ mit demselben, 2. die Rechtfertigung der staat-  lichen coercıtio gegen die Donatisten. Verf. erweist sich in diesem heiklen Schlußkap.  wie auch in den vier vorausgegangenen als exzellenten Kenner nicht nur der einschlägi-  gen Quellentexte, sondern auch der immensen Sekundärliteratur zu diesem Thema. Er  referiert die abweichenden Positionen übersichtlich und fair, läßt sich durch sie aber  nicht von seiner eigenen Position abbringen. Gegenüber Autoren, die in Augustinus den  geistigen Vater der Inquisition sehen, arbeitet er zunächst ein historisches Verständnis  der Position des Kirchenvaters heraus, bringt also gewissermaßen ‚mildernde Um-  stände‘ für sein compelle intrare zur Sprache, übt aber dann auch entschiedene Kritik:  „Aus heutiger Sicht kann und muß man sicherlich mit guten Gründen Kritik an dem  Handlungsrahmen üben, den der Bischof von Hippo einer für ihn genuinen Liebe ein-  räumt, weil dieser Rahmen die Religions- und Gewissensfreiheit verletzt. Die Ursache  für diese Grenzüberschreitung eines in den Augen des Bischofs noch legitimen und von  der Liebe motivierten Handelns liegt in der augustinischen Trennung von ‚innerer‘ und  ‚äußerer‘ (Wahl-)Freiheit ... Während die strikte Respektierung der ‚äußeren“‘ Freiheit  und somit der negativen Schutzrechte der Menschenwürde nach den Aussagen des  Zweiten Vatikanischen Konzils untrennbar zu einem vollständigen Begriff von der  menschlichen Würde gehört und eine unabdingbare Voraussetzung für die ‚innere‘ Ge-  wissensfreiheit bildet, schließt Augustinus diese ‚erste Stufe‘ letztlich aus seinem Ver-  ständnis von der menschlichen Würde und der Gewissensfreiheit aus“ (507).  Mit dem etwas ausführlicheren Referat über das heikle Thema des Schlußkap. werden  wir der Gesamtarchitektonik der Arbeit eigentlich nicht gerecht. Denn deren Schwer-  punkte liegen eindeutig im ersten und zweiten Hauptkap. Hier gelingt u.E. dem Autor  auch am besten, das in der Einleitung angekündigte Ziel zu verwirklichen, nämlich ei-  nerseits darzutun, daß für Augustins Friedenslehre „tiefer reichende und mehr gemein-  4135ährend die strikte Respektierung der ‚äußeren‘ Freiheit
und somıt der negatıven Schutzrechte der Menschenwürde nach den Aussagen des
Zweiten Vatikanischen Konzıils untrennbar einem vollständigen Begriff VO der
menschlichen Würde gehört un eiıne unabdingbare Voraussetzung für die ‚ınnere‘ (3@e-
wıssenstreiheıit ıldet, schliefßt Augustinus diese y Stute‘ letztlich AUS seinem Ver-
ständnis VO der menschlichen Würde und der Gewissensfreiheit aUuUs  .

Mıt dem tIwas ausführlicheren Reftferat über das heikle Thema des Schlufßkap. werden
WIr der Gesamtarchitektonik der Arbeıt eigentlich nıcht gerecht. Denn deren Schwer-
punkte lıegen eindeutig 1m ersten und zweıten Hauptkap. Hıer gelingt u.E dem Autor
uch besten, das 1n der Einleitung angekündigte Ziel verwirklıichen, namlıch e1l-
nerseıts darzutun, da{fß für Augustins Friedenslehre „tiefer reichende und mehr geme1n-
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S\AdIllec un: einheitliche Kernpunkte ex1istieren“ (36) als bısher ANSCHOMMEN wurde un:
dafß die ıhm unterstellten Inkonsequenzen 1n Wırklichkeit al nıcht bestehen.

aßt das Ergebnis seıner Beschäftigung mi1t der Friedensethik Augustins selbst sehr
nuancıert TWA Z War kommt diese Arbeit 1mM Gegensatz einıgen anderen
Interpretationen nıcht dem Schluß, da{fß Spannungen un! Ambivalenzen der
möglıch gai Wiıdersprüche das Zentrum der Friedenslehre Augustinus’ pragen der ıhr
eigentliches Speziıfıkum ausmachen. Vermeıintliche Paradoxa lösen sıch vielmehr auf,
WE die Sıtuativität der Einzelaussagen berücksichtigt und der Blick auf das augustiın1-
sche Gesamtwerk ausgewelıtet wırd Andererseits bestehen auch uUNseres Erachtens nach
punktuelle Spannungen 1ın den triedensethisch relevanten Überlegungen und Haltungen
Augustinus’ b7zw. den damıiıt verknüpften Fragen“ Als konkretes Beispiel
der Autor die Frage der Irennung zwischen Staat und Kıirche 11 eınen wiırkt Augu-
st1nus’ Sıchtweise 1mM Vergleich ZUr antıken Auffassung un: DE eusebijanıschen Reichs-
theologie klar iın Rıchtung auf eıne Irennung VO Staat und Kırche. Zum anderen ber
ex1istieren iınsbesondere 1n bezug auf seın Verständnis des Verhältnisses zwıischen Staat
un! Religion noch EernNsiIie Spannungen“

Zustimmung FT Gesamtergebnis schliefßt Zweitel Detauils nıcht AaUS, B: ob
aufgrund der auf angeführten Texte Augustinus’ ıne „geradezu prinzıpielle“
Ablehnung der Folter zugeschrieben werden kann. uch wiırd 111a bemängeln dürfen,
da{fß der Autor be] seiner Absicht, für Augustins Friedenslehre einen „breiten und UuUuVver-

lässıgen Verständnishorizont“ erarbeıten, bisweilen ber das 1e] hinausgeschossen
un! weıt VO Thema abgekommen ISt. Insgesamt stellt dıe Arbeit jedentalls eınen
hervorragenden Beıtrag ZUTF NeUECETEN Augustinus-Forschung dar. Niıemand wırd sıch 1n
Zukunft über Augustins Friedensethik wıssenschaftlich ser1Ös außern dürten, hne
diese überzeugend aufgebaute, ausnahmslos klar tormulierte, die immense vorliegende
Literatur PALT: Kenntnıiıs nehmende Arbeit eingesehen haben H.-J SIEBEN

IHÜMMEL, HANS-GEORG, Dıie Konzılien ZUNY Bılderfrage ım UN ahrhundert. Das
ökumenische Konzıil 1n Nıkaia E (Konziliengeschichte; Reihe Darstellungen).Paderborn u &.1 Schöningh 2005 319 S’ ISBN S07 TEL

Im Zentrum der Darstellung dieses Bds steht sicher Nıkaia { 1 VO /8/,; welches mıt
111 Seıten (87-1 98) mehr als eın Drittel einnımmt. ber der 'ert. SPAaNNL bewußt
den Bogen weıter: Er behandelt alle östlichen und westlichen Konzilien des und
Jhdt.s, welche sıch mıiıt der Biılderfrage befassen, uch dıe bılderteindlichen der Aus-
druck „ikonoklastisch“ wırd VO ihm bewuftt als polemisch und unzutrettend abge-lehnt) VO  - lere1a /54 und Konstantinopel 815 SOWI1e die westlichen VO Frankfurt 794
und Parıs 825 SOWI1E alle sonstigen Stellungnahmen 1n der Bılderfrage. So sucht ıne
Gesamtgeschichte des Bilderstreites bieten.

Dieser stellt sıch eiınerseıts als komplizierter dar, als 1n den geläufigen Darstellungenlesen 1St. Nıcht eLWwWa zweımal, sondern viermal wurde der offizielle Kurs ın Byzanzgewechselt, un 1€e5 jedesmal durch kaiserliches Machtwort, mıit einer Jeweıls 1Uur
schwachen kirchlichen Opposıtion: Zuerst durch den biılderfeindlichen Kurs, der F3C)

Kaıser Leon 11L begann und Höhepunkt und konziıliare Sanktion 1n lere1a 754
ertfuhr; ann er Kaıserıin Eırene durch die Wıedereinführung des Bilderkultes, 21D-felnd iın Nıkaıia /87; ann durch die erneute bılderfeindliche Reaktion se1it 815; und
schliefslich durch die definitive „Wiederaufrichtun der Bılder 842 Man versteht den
Bilderstreit nıcht, WCI111 [1all meınt, se1l E een un! Wenn INan seıne zweıte, och
heftigere Periode ausklammert, WwW1e auch, wenn InNan meılnt, die Bilderfeindschaft se1l eti-
W as Neues, das urplötzlich, Sar bhget Jüdische der islamische Eıinflüsse, Anfang des
CS autftaucht.
Im wesentlichen läuft die Darstellung des Verft. darauf hinaus, den Bilderstreit in se1-

LEr Bedeutung un: praktischen Relevanz Z} relativieren. Bıs über die Mıtte des s
halt sıch 1m Christentum eine bılderteindliche Haltung. Dann o1bt Bilder; das eiıgent-ıche Verhältnis ZUuU Biıld als Präsenz des Heıilıgen entsteht jedoch 1M Osten erst 1m

Jhdt.; ITSLT jetzt ann I1a  - VO „Ikonen“ 1m eigentlichen 1nnn sprechen. ber uch
Jetzt 1St das Ausmafß der realen Verbreitung der (Kult-)Bilder 1n ÖOst und West unklar.
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